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Beratungsfolge Sitzungstermin 

 

 Ausschuss für Arbeit, Soziales, Senioren und Gesundheit 09.09.2025 

 
 
Betreff Bericht der Sucht- und Drogenberatungsstellen, der Fachstelle für Suchtprävention und der 

Fachstelle für psychosoziale Betreuung von substituierten Drogenabhängigen von Alexianer IBP, 
AWO und Caritasverband im Kreis Coesfeld 

 
 

Beschlussvorschlag: 
 
- ohne - 
 
Die Berichte von Alexianer IBP GmbH, AWO Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen und Caritas-
verband für den Kreis Coesfeld e.V. werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 



- 2 – 
 
 

Kreis Coesfeld  Sitzungsvorlage Nr. SV-10-1579 

    

I. Sachdarstellung 
 
Die Aufgaben der Sucht- und Drogenberatungsstellen, der Fachstelle für Suchtprävention und der 
Fachstelle für psychosoziale Betreuung von substituierten Drogenabhängigen im Kreis Coesfeld wer-
den seit vielen Jahren durch freie Träger wahrgenommen und mit Kreis- und Landesmitteln finanziell 
gefördert.  
 
Der Kreistag hat dazu am 27.09.2023 nach Durchführung eines Interessenbekundungsverfahrens 
beschlossen, die Förderung der kreisweiten Aufgabenwahrnehmung durch bewährte Angebote von 
▫ Alexianer IBP GmbH: Sucht- und Drogenberatungsstelle (Standort in Coesfeld), 
▫ Arbeiterwohlfahrt (AWO) Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen: 

- Fachstelle für psychosoziale Betreuung von substituierten Drogenabhängigen  
- Sucht- und Drogenberatungsstelle (jeweils Standort in Dülmen), 

▫ Caritasverband für den Kreis Coesfeld e.V.: 
- Fachstelle für Suchtprävention (Standort in Dülmen: 
- Sucht- und Drogenberatungsstelle (Standort in Lüdinghausen) 

auch in den Jahren 2024 – 2026 fortzusetzen (s. SV-10-0979). 
 
In der Sitzung wollen die Träger nun über aktuelle Arbeitsweisen, Ergebnisse und Entwicklungen ihrer 
verschiedenen o.a. Beratungs- und Fachstellen informieren. 
 
Zur weiteren Aufgabenwahrnehmung und Förderung ab dem Jahr 2027 hat der Kreistag am 
11.12.2024 eine Änderung der Förderrichtlinie und damit u.a. einen zukünftig längeren Bewilligungs-
zeitraum beschlossen (s. SV-10-1355/1). Für den nächsten Förderzeitraum 2027 – 2031 ist das Inte-
ressenbekundungsverfahren im Frühjahr 2026 geplant  
(s. https://www.coe.de/interessenbekundung). 
 
 
 
 
 

https://www.kreis-coesfeld.de/sessionnet/sessionnetbi/vo0050.php?__kvonr=6010
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